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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1960

Norm

ZPO §236 B

Rechtssatz

Der Zwischenantrag auf Feststellung, daß den Klägern (auf Grund des bestehenden vertraglichen

Treuhandverhältnisses) das Miteigentumsrecht an den von ihm benützten Grundstücken im Verhältnis der jeweiligen

Parzellengröße zur Gesamt?äche zustehe, ist nicht präjudiziell für das Klagebegehren auf Vermessung der

Liegenschaften und Erstellung eines Teilungsplanes, das sich auf die Behauptung des außerbücherlichen

Alleineigentümers der Kläger an den von ihm benützten Parzellen stützt.
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